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 Veröffentlicht am 27.05.1987

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §250;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung des Anfechtungsumfanges einer Berufung kommt es im Zweifel auf den Inhalt und das daraus

erkennbare oder zu erschließende Ziel des Parteischrittes an (Hinweis auf Stoll, BAO-Handbuch, S 618).
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